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Vorwort

Das Organisationsverfassungsrecht ist als Gegenstand wissenschaftlicher Reflexi-
on neu zu entdecken. Seine Grundlagen zu aktualisieren, ist Aufgabe der europäi-
sierten Berliner Republik. Dabei müssen vor allem die Organisationslogiken von 
Verfassungsorganen jenseits einer konfliktorientierten Rechtsprechungsperspekti-
ve entfaltet werden. So kann die Verfassungsfunktion zur Ermöglichung demokra-
tischer Herrschaft präziser konturiert werden, auch aus interdisziplinärer Perspek-
tive. Dazu soll diese Untersuchung einen Beitrag leisten. Die Fakultät für Rechts-
wissenschaft der Universität Hamburg hat sie im Sommersemester 2021 als Habi - 
litationsschrift angenommen. Das Erstgutachten hat Professor Dr. Hans- Heinrich 
Trute erstattet, dem ich freilich weit mehr als nur dieses verdanke. Seit zwanzig Jah-
ren hat er meinen akademischen Werdegang begleitet, unterstützt und meine Pers-
pektive auf das Recht und die Rechtswissenschaft geprägt. Professor Dr. Markus 
Kotzur hat mit seinem Zweitgutachten maßgeblich zum schnellen und reibungslo-
sen Verlauf des Verfahrens beigetragen, wofür ich ihm herzlich danke. Professor Dr. 
Julian Krüper hat die Entstehung dieser Arbeit von Beginn an begleitet und bestän-
dig zum raschen Abschluss motiviert. Die gemeinsam mit ihm veranstalteten Work-
shops zum Organisationsverfassungsrecht haben wesentliche Impulse für die Ar-
beit geliefert.

Die Studie ist während meiner Zeit als Juniorprofessor an der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg entstanden. Zahlreiche studentische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dankenswerterweise die Literatur be-
schafft und Texte Korrektur gelesen; hervorzuheben ist dabei insbesondere Torge 
Humsi, der den gesamten Schreibprozess begleitet hat. Dank sei auch dem Cam-
pus-Lieferdienst der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg gesagt für das 
Einscannen zahlloser Texte. Der DAAD hat mir ein akademisches Jahr an der Uni-
versity of California at Berkeley finanziert, bei dem ich aus der Außenperspektive 
manche Aspekte des deutschen Rechts klarer sehen und verfassungstheoretische 
Grundlagen erarbeiten konnte. Für die Veröffentlichung, die sich durch meine 
Lehrstuhlvertretung an der HU Berlin verzögert hat, konnte ich nur punktuelle 
Ergänzungen der wissenschaftlichen Literatur und des Textes vornehmen. Die 
Drucklegung wurde durch Druckkostenzuschüsse der Hamburgischen Wissen-
schaftlichen Stiftung, der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung sowie des 
Deutschen Bundestages ermöglicht, wofür ich mich herzlich bedanke.

Meine Frau Judith hat als inhaltliche Sparringpartnerin in zahllosen Diskussio-
nen einen  unschätzbaren Beitrag zur Ausgestaltung der Studie geleistet und mir 
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über viele Klippen hinweggeholfen. Sie hat ebenso wie Jonas und Jasper das Vorha-
ben mit vielfältiger Unterstützung und Ablenkung begleitet und auf manche ihnen 
zustehende Zeit verzichten müssen – ihnen sei das Buch daher gewidmet.

Bielefeld, im Mai 2024     Arne Pilniok
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Einleitung

I. Parlamentarisches Regieren in der Berliner Republik

Regieren ist ein anspruchsvolles Unterfangen.1 Dies gilt zunächst allgemein für die 
sachlich-inhaltlichen Entscheidungen, die für komplexe Problemlagen unter hoher 
Unsicherheit getroffen werden müssen.2 Die Aussage trifft aber auch auf das Regie-
ren als Prozess zu, der unter dem Grundgesetz maßgeblich durch das verfassungs-
rechtlich konstituierte Verhältnis von Regierung und Parlament geprägt wird. Das 
parlamentarische Regierungssystem erzeugt durch die Abhängigkeit der Regie-
rung von der Parlamentsmehrheit den Zwang zu einer kontinuierlichen Kooperati-
on von regierungstragenden Fraktionen, den hinter ihnen stehenden Parteien sowie 
der Regierung. Dabei handelt es sich jeweils um Gruppen von Amts- und Man-
datsträgern mit höchst unterschiedlichen Positionen, die erst ihre gemeinsame 
Handlungsfähigkeit herstellen müssen, um sich dann untereinander abzustimmen. 
Dabei geht es allen Akteuren nicht nur um die Lösung von gesellschaftlichen Pro-
blemen, sondern zugleich um die zukünftige Maximierung des politischen Einflus-
ses und das Erringen von Regierungsämtern. Parlamentarisches Regieren ist daher 
ein Problem der Organisation von Koordination, Kooperation, begrenztem Kon-
flikt und wechselseitiger Kontrolle – mit anderen Worten: ein Governance-Pro-
blem. Dieser „governance-Charakter des parlamentarischen Entscheidungsver-
bunds zwischen Regierungskoalition und Mehrheitsfraktionen“3 steht daher im 
Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung. Zugleich ist Regieren immer insofern 
auch eine demokratische „Zumutung“4, weil damit Herrschaft ausgeübt wird. Die-

1 Zum Begriff des Regierens, dessen Konkretisierung umstritten ist, s. nur Derlien, „Regieren“ 
– Notizen zum Schlüsselbegriff der Regierungslehre, in: Hartwich/Wewer (Hrsg.), Regieren in 
der Bundesrepublik I, 1990, S.  77 ff.

2 Vgl. nur Rüb, Politisches Entscheiden, in: Bandelow/Hegelich (Hrsg.), Pluralismus – Strate-
gien – Entscheidungen, 2011, S.  17 (20 f.); ders., Wie erfolgreich kann Regieren heute sein?, in: 
Eckert et al. (Hrsg.), Zwischen Macht und Ohnmacht, 2013, S.  240 (245 ff.); Mai, Regieren in der 
modernen Gesellschaft, 2016, S.  27 ff.; Schimank, Politische Gesellschaftsgestaltung heute, dms 12 
(2019), S.  251 ff.

3 v. Beyme, Der Gesetzgeber, 1997, S.  107; aus verfassungsrechtlicher Perspektive ähnlich  Scholz, 
Staatsleitung im parlamentarischen Regierungssystem, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 
50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd.  2, 2001, S.  663 (676): „Zwischen Regierungsmehrheit und 
Bundesregierung hat sich längst ein Verhältnis ebenso sachlich-funktionaler wie auch personeller 
Osmose entwickelt […]“; den Begriff aufnehmend auch Klein, Stellung und Aufgaben des Bundes-
tages, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd.  III, 3. Aufl. 2005, §  50 Rn.  9.

4 Vgl. den Untertitel bei Fach, Regieren: die Geschichte einer Zumutung, 2016.



2 Einleitung

se soll durch die Verfassung einerseits ermöglicht, andererseits aber auch durch die 
Etablierung der demokratischen Selbstbestimmung sowie Organisations- und 
Kompetenznormen „erträglich gemacht“5 werden. Vor diesem Hintergrund geht es 
in dieser Studie um die verfassungstheoretische und verfassungsrechtliche Beob-
achtung der (Selbst-) Organisation der Akteure, die gemeinsam regieren, und damit 
einen Kernbereich des Verfassungsrechts als Jus Politicum.

Damit wird der Diagnose Rechnung getragen, dass umfassende „rechtswissen-
schaftliche Untersuchungen des Verhältnisses von Bundesregierung und Bundes-
tagsmehrheit im parlamentarischen Regierungssystem des Grundgesetzes“6 unter 
den normativen Voraussetzungen und der Verfassungspraxis der „Berliner Repub-
lik“ bisher fehlen.7 Mit dieser zeitgeschichtlichen Formel8 werden die Verände-
rungsprozesse insbesondere der Verfassungspraxis unter weitgehend unveränder-
ten verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen auf den Begriff gebracht. Deren 
Beginn wird unterschiedlich beurteilt. Vielfach wird die Wiedervereinigung als 
historische Zäsur herangezogen und dementsprechend die „Bonner Republik“ im 
Zeitraum von 1949 bis 1989 verortet.9 Demgegenüber wird als äußerlich erkennba-
ren Zeitpunkt auf den Umzug der Verfassungsorgane nach Berlin abgestellt, der 
weitgehend mit dem Regierungswechsel zu der von der SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen getragenen Bundesregierung nach der Bundestagswahl 1998 zusammen-
fällt.10 Auch wenn die Bestimmung eines präzisen Zeitraums nicht zwingend er-
scheint, spricht für die letztgenannte Periodisierung der damit einhergehende, ver-
schiedentlich beobachtete Wandel der politischen Kultur der Bundesrepublik. Von 
daher muss sich die Verfassungsrechtswissenschaft in der „Berliner Republik“ über 
die organisationsverfassungsrechtlichen Grundlagen angesichts deutlich veränder-
ter tatsächlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen vergewissern.11

Zu veränderten Kontextfaktoren und politischen Praktiken führen – neben einer 
allgemeinen Diagnose der Steigerung der Komplexität und Veränderung der medi-
alen und zeitlichen Dynamik politischer Entscheidungen12 – verschiedene Aspekte. 
Zu den wichtigsten Parametern zählt zweifelsohne die Entwicklung des Parteien-

5 Formulierung und Gedanke bei Lhotta, Der Bereich der Regierung – Reloaded, in: Krüper/
Pilniok (Hrsg.), Die Organisationsverfassung der Regierung, 2021, S.  1 (8). 

6 Schönberger, Der „German Approach“, 2015, S.  35.
7 Vgl. jetzt aber Meinel, Selbstorganisation des parlamentarischen Regierungssystems, 2019.
8 Vgl. begriffsgeschichtlich Schildt, „Berliner Republik“, in: Bachem-Rehm (Hrsg.), Teilungen 

überwinden, 2014, S.  21 ff. 
9 So etwa Ruppert, Die Berliner Republik, in: Duve/ders. (Hrsg.), Rechtswissenschaft in der 

Berliner Republik, 2018, S.  36 ff. mit umfassenden Nachweisen; Kersten, Parlamentarismus und 
Populismus, JuS 2018, S.  929 (931).

10 So bei Görtemaker, Die Berliner Republik, 2009, S.  46 ff.; Bienert et al., Die Berliner Repu-
blik und die zeithistorische Forschung, in: dies. (Hrsg.), Die Berliner Republik, 2013, S.  7 (13), 
betonen den Regierungswechsel 1998, aber auch die Wiedervereinigung an sich.

11 Vgl. auch Krüper, Auf der Suche nach neuer Identität, in: Duve/Ruppert (Hrsg.), Rechtswis-
senschaft in der Berliner Republik, 2018, S.  238 (251 ff.).

12 Vgl. Augsberg, Gesellschaftlicher Wandel und Demokratie, in: Heinig/Terhechte (Hrsg.), 
Postnationale Demokratie, Postdemokratie, Neoetatismus, 2013, S.  27 ff.
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systems. Die Funktionsfähigkeit des parlamentarischen Regierens ist – wie im Ein-
zelnen noch zu zeigen sein wird – von der kollektiven Handlungsfähigkeit der po-
litischen Parteien abhängig.13 Kennzeichnend für die tatsächliche Entwicklung ist 
eine Fragmentierung des Parteiensystems,14 die Rückwirkungen auf die Bildung 
von Regierungen und die Zusammenarbeit der Parteien und Fraktionen unterein-
ander hat. Mit einer solchen Erweiterung des Parteiensystems sind zunehmend 
nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Effekte verbunden. Eine Polarisie-
rung erschwert die notwendige Kooperationsfähigkeit der Parteien und ihrer Frak-
tionen für das Funktionieren eines Regierungssystems.15 Dieser Prozess ist verbun-
den mit dem Strukturwandel der Medien, der die Rahmenbedingungen des Partei-
enwettbewerbs und das strategische Verhalten der Parteien nachhaltig verändert.16 
Dazu kommt – neben einer Inter- und Transnationalisierung des Rechts – die um-
fassende Europäisierung staatlichen Handelns, die – setzt man etwa die Wiederver-
einigung 1990 als zeitgeschichtlichen Kontrastpunkt an – an Umfang und Tiefe 
kontinuierlich und sehr deutlich zugenommen hat.17 Auch wenn eine Einbindung 
der Bundesregierung in die unionale Normsetzung ebenso wie parlamentarische 
Mitwirkungsansprüche seit den Anfangstagen der europäischen Integration eine 
Herausforderung für das Regierungssystem waren, haben sich die damit einherge-
henden Ansprüche quantitativ wie qualitativ erheblich ausgeweitet. Dazu haben 
nicht zuletzt unterschiedliche Reaktionen auf krisenhafte Ereignisse in der Euro-
päischen Union beigetragen, die jeweils zu institutionellen Veränderungen führten. 
Diese – nicht abschließend aufgezählten – Wandlungsprozesse des Realbereichs 
haben auch in der Organisation von Bundesregierung und Bundestag sowie Partei-
en und Fraktionen institutionelle Spuren hinterlassen.

Bei der Verarbeitung dieser Veränderungen handelt es sich um eine genuin 
rechtswissenschaftliche Aufgabe, die nicht anderen Disziplinen überlassen werden 
kann. In diesem Sinne hat Konrad Hesse schon früh betont, dass die „normative 
Kraft der Verfassung“ den Blick auf die Wirksamkeit der Normen lenkt.18 Zuvor 

13 Vgl. auch Kersten, Parlamentarisches Regierungssystem, in: Herdegen et al. (Hrsg.), Hand-
buch des Verfassungsrechts, 2021, §  11 Rn.  83 und öfter: Fragmentierung und Polarisierung.

14 Näher Niedermayer, Die Entwicklung des bundesdeutschen Parteiensystems, in: Decker/
Neu (Hrsg.), Handbuch der deutschen Parteien, 3. Aufl. 2018, S.  97 ff.

15 Vgl. zu einer entsprechenden Problematik im präsidentiellen Regierungssystem der USA 
Pildes, Why the Center Does Not Hold, California Law Review 99 (2011), S.  273 ff.; ders., Roman-
ticizing Democracy, Political Fragmentation and the Decline of American Government, Yale Law 
Journal 124 (2014), S.  806 ff.

16 S. aus medienwissenschaftlicher Perspektive Donges, Medialisierung politischer Organisati-
onen, 2008, S.  133 ff.; ders., Mediendemokratie, in: Lembcke et al. (Hrsg.), Zeitgenössische Demo-
kratietheorie, Bd.  2, 2016, S.  103 ff.; aus rechtswissenschaftlicher Perspektive Spiecker gen. Döh-
mann, Kontexte der Demokratie, VVDStRL 77 (2018), S.  9 (27 ff.).

17 Vgl. auch Ruppert, Die Berliner Republik, in: Duve/ders. (Hrsg.), Rechtswissenschaft in der 
Berliner Republik, 2018, S.  36 (51 f.), der zudem auf die Erweiterungen der EU verweist.

18 Hesse, Die normative Kraft der Verfassung, 1959, insbes. S.  8 ff.; vgl. dazu näher Wahl, Die 
normative Kraft der Verfassung, Der Staat 58 (2019), S.  195 (202 ff.) sowie die Beiträge in Krüper et 
al. (Hrsg.), Konrad Hesses normative Kraft der Verfassung, 2019; mit Blick auf das Parteienrecht 
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hatte schon Hermann Heller vom Staat als der „organisierten Entscheidungs- und 
Wirkungseinheit“19 gesprochen und das „Verhältnis von Normalität und Normati-
vität“20 als eine Grundfrage der Verfassungslehre betont. Wenn damit die Bewir-
kungsfunktion des (Verfassungs-)Rechts bedacht werden soll,21 bedarf es einer Re-
flektion von deren Voraussetzungen und Bedingungen. Dies gilt umso mehr hin-
sichtlich eines Bereichs des Verfassungsrechts, der sich durch eine fragmentarische 
Normierung und eine begrenzte Normativitätsverstärkung durch das Bundesver-
fassungsgericht auszeichnet. Von daher handelt es sich um eine Kernaufgabe einer 
verfassungstheoretisch grundierten Organisationsrechtswissenschaft, nicht nur 
Geltung und Interpretation, sondern auch die Wirkungen des Verfassungsrechts im 
Kontext eines sich verändernden Realbereichs zu analysieren.

II. Parlamentarisches Regieren als  
verfassungsrechtliche Herausforderung

Die rechtlichen Grundlagen des parlamentarischen Regierungssystems haben die 
Verfassungsrechtswissenschaft seit der Gründung der Bundesrepublik mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten und Konjunkturen fortlaufend beschäftigt. Gleich-
wohl bestehen in verschiedener Hinsicht Lücken, die mit dieser Studie geschlossen 
werden sollen. In den ersten Jahrzehnten nach Inkrafttreten des Grundgesetzes 
stand zunächst die kritische Analyse der neuen Rechtsgrundlagen, die viele Fragen 
– häufig aus Anlass erstmaliger politischer Ereignisse – aufwarfen. Vielfach haben 
sich diese Erstinterpretationen dann dogmatisch verfestigt. Eine zweite Phase wen-
dete sich der Aufarbeitung der Entwicklungen in den ersten Jahrzehnten der Bun-
desrepublik unter Rückbindung an die organisationsrechtliche Dogmatik zu.22 Die 
Regierungsorganisation trat nach der Studie Ernst-Wolfgang Böckenfördes vor al-
lem vor dem Hintergrund der Regierungs- und Verwaltungsreformen der 1960er 
und 1970er Jahre in den Mittelpunkt der rechtswissenschaftlichen Aufmerksam-
keit. Sie wurde an der Schnittstelle von Rechts- und Verwaltungswissenschaft so 
intensiv wie kaum zuvor und danach thematisiert. Eng mit den Organisationsrefor-
men verknüpft war die Veränderung des Regierungshandelns durch die Leitidee 
langfristiger Planung, die die Frage nach einer angemessenen Rolle des Parlaments 

auch Kaiser, Die Organisation politischer Willensbildung: Parteien, VVDStRL 81 (2022), S.  117 
(140).

19 Heller, Staatslehre, 6. Aufl. 1983 [1934], S.  259.
20 Heller, Staatslehre, 6. Aufl. 1983 [1934], S.  286 und öfter; zum Kontext s. Groh, Demokrati-

sche Staatsrechtslehrer in der Weimarer Republik, 2010, S.  376 f.
21 Vgl. allgemein Hoffmann-Riem, Wirkungsorientierte Rechtswissenschaft, ZfRSoz 38 

(2018), S.  20 ff.
22 Böckenförde, Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung, 1964; Steiger, Organisato-

rische Grundlagen des parlamentarischen Regierungssystems, 1973; Schröder, Grundlagen und 
Anwendungsbereich des Parlamentsrechts, 1979.
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in den Mittelpunkt rückte.23 Zudem wurden die Regierungsfunktionen des Parla-
ments herausgearbeitet.24 Diese wurden von Wilhelm Mößle allerdings in erster Li-
nie materiell verstanden, während die institutionell-organisatorischen Vorausset-
zungen des parlamentarischen Regierens unterbelichtet blieben, die in dieser Un-
tersuchung im Mittelpunkt stehen. Zugleich hat durch die wegweisende Arbeit von 
Hans-Peter Schneider25 die Opposition als wesentlicher Baustein des parlamentari-
schen Regierungssystems wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren, an der – 
nunmehr auch durch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung forciert – nach 
wie vor großes Interesse der Rechtswissenschaft besteht.26 Zudem hat Martin Ol-
diges sich eingehend mit den Binnenstrukturen der Bundesregierung befasst.27

Auch wenn Unterschiede zwischen den Entstehungskontexten deutlich sichtbar 
sind, ist festzuhalten, dass wesentliche Beiträge zur Organisation des parlamentari-
schen Regierungssystems also mehrere Jahrzehnte alt sind.28 Sie spiegeln als Refe-
renzpunkt die Hochzeit des demokratisch-rechtsstaatlichen Interventionsstaats29 
wider, der sich unter anderem durch ein konsolidiertes Dreiparteiensystem und 
eine weitgehend noch auf wirtschaftliche Fragen beschränkte europäische Integra-
tion auszeichnete. Selbst Ende der 1980er Jahre wurde das Parlamentsrecht noch als 
weitgehend unbekanntes Terrain beschrieben,30 womit an Diagnosen eines Desin-
teresses der Rechtswissenschaft an den Geschäftsordnungen der Verfassungsorga-
ne31 angeknüpft wurde, die bereits kurz nach Gründung der Bundesrepublik ge-
troffen worden sind. Zwar wird man einen solchen Befund mit Blick auf die ein-

23 S. Vitzthum, Parlament und Planung, 1978; Würtenberger, Staatsrechtliche Probleme politi-
scher Planung, 1979; Magiera, Parlament und Staatsleitung in der Verfassungsordnung des 
Grundgesetzes, 1979.

24 Mößle, Regierungsfunktionen des Parlaments, 1986.
25 Schneider, Die parlamentarische Opposition im Verfassungsrecht der Bundesrepublik 

Deutschland, 1974.
26 Vgl. monographisch Cancik, Parlamentarische Opposition in den Landesverfassungen, 

2000; Mundil, Die Opposition, 2014; Ingold, Das Recht der Oppositionen, 2015; Kuhn, Der Ver-
fassungsgrundsatz effektiver parlamentarischer Opposition, 2019.

27 Oldiges, Die Bundesregierung als Kollegium, 1983; vgl. zur Regierungsorganisation auch 
Steinberg, Politik und Verwaltungsorganisation, 1979.

28 Vgl. auch die entsprechende Bemerkung bei Meinel, Organisation und Kontrolle im Bereich 
der Regierung, in: Hölzlwimmer et al. (Hrsg.), Rechtsfrieden – Friedensrecht, 2016, S.  139 (142).

29 Zu dieser Charakterisierung Leibfried/Zürn, Von der nationalen zur post-nationalen Kon-
stellation, in: dies. (Hrsg.), Transformationen des Staates?, 2006, S. 19 ( 21 ff.).

30 Morlok, Parlamentarisches Geschäftsordnungsrecht zwischen Abgeordnetenrechten und 
politischer Praxis, JZ 1989, S.  1035 (1035 f.) mit Hinweis auf entsprechende Klagen bei Steiger, 
Organisatorische Grundlagen des parlamentarischen Regierungssystems, 1973, S.  21; Schröder, 
Grundlagen und Anwendungsbereich des Parlamentsrechts, 1979, S.  81; Achterberg, Parlaments-
recht, 1984, S. III. Dies hat sich allerdings im Zuge der intensivierten verfassungsgerichtlichen 
Rechtsprechung als Folge der Ausdifferenzierung des bundesdeutschen Parteiensystems in den 
1980er Jahren geändert.

31 Schneider, Die Bedeutung der Geschäftsordnungen oberster Staatsorgane für das Verfas-
sungsleben, in: Kaufmann et al. (Hrsg.), Rechtsprobleme in Staat und Kirche, 1952, S.  303 (304): 
„Der Jurist [ist] geneigt, sie [die Geschäftsordnungen] in abschätzigem Sinne als bloße technische 
Reglements anzusehen und als Normen minderen Grades, die ihrer Geltungskraft nach noch un-
ter Polizeiverordnungen stehen, gering zu achten“; zu Schneider s. Kirchhof, Hans Schneider als 
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schlägigen Handbücher kaum noch teilen können.32 Diese lassen aufgrund ihres 
spezifischen Zugriffs gleichwohl noch erheblichen Raum für eine umfassende und 
theoretisch fundierte Analyse.

Es liegt auf der Hand, dass sich unter anderem als Folge der Veränderung des 
Gegenstandsbereichs bestimmte Fragen neu stellen, es aber auch auf alte Fragen 
andere Antworten geben kann. Demgegenüber wird „in der Staatsrechtslehre seit 
der Wiedervereinigung ein ganz erstaunliches Desinteresse an den organisatori-
schen Fragen des parlamentarischen Regierungssystems“33 ausgemacht. Allgemei-
ner wird das „Fehlen einer spezifisch deutschen Theorie des Parlamentarismus, die 
eine Grundlegung und Legitimation des parlamentarischen Regierungssystems 
auf der Basis des Grundgesetzes bietet“34 beklagt. Komplementär wird auch das 
Desiderat einer „verfassungsrechtlichen Theorie der Regierung und des Regie-
rungshandelns“35 formuliert. Ebenso wird verallgemeinernd für Länder mit parla-
mentarischen Regierungssystemen festgestellt, dass „interdisziplinär zwischen 
Rechts- und Politikwissenschaft solche Regierungssysteme [...] und damit verbun-
dene Charakteristika sowie deren Konsequenzen samt Reformbedarf zu wenig 
analysiert werden“36.

Dafür lassen sich verschiedene strukturelle Gründe ausmachen. Zunächst ist die-
ser Befund Ausdruck der unzureichenden Thematisierung des Organisationsrechts 
an sich.37 Das gilt für das Öffentliche Recht insgesamt, auch wenn im Verwaltungs-
recht die Bedeutung des Organisationsrechts bereits stärker betont wird.38 Inner-
halb des Verfassungsrechts erfährt das Organisationsverfassungsrecht nicht die 
gleiche wissenschaftliche Aufmerksamkeit wie die Grundrechte.39 Hinsichtlich der 
organisatorischen Dimension des Verfassungsrechts werden der Dogmatik Reflexi-
onsdefizite attestiert.40 Eng damit verknüpft wird auch eine „Institutionenanalyse 

Wissenschaftler und Homo Politicus, JöR 60 (2012), S.  387 ff.; Mußgnug, Hans Schneider (1912–
2010), in: Häberle et al. (Hrsg.), Staatsrechtslehrer des 20. Jahrhunderts, 2015, S.  799 ff.

32 Vgl. Schneider/Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik 
Deutschland, 1989 sowie Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (Hrsg.), Parlamentsrecht, 2016.

33 Meinel, Organisation und Kontrolle im Bereich der Regierung, in: Hölzlwimmer et al. 
(Hrsg.), Rechtsfrieden – Friedensrecht, 2016, S.  139 (142).

34 Schliesky, Parlamentsfunktionen, in: Morlok et al. (Hrsg.), Parlamentsrecht, 2016, §  5 Rn.  1.
35 Gusy, Justiz als Hüterin „politischer Neutralität“ der Wissenschaft?, RuP 53 (2017), S.  30 

(43).
36 Esterbauer, Das „parlamentarische“ Regierungssystem Österreichs, in: Funk et al. (Hrsg.), 

Der Rechtsstaat vor neuen Herausforderungen, 2002, S.  81 (82).
37 Schnapp, Dogmatische Überlegungen zu einer Theorie des Organisationsrechts, AöR 105 

(1980), S.  243 (244); Unger, Organisationsrechtswissenschaft des Verfassungs- und Verwaltungs-
rechts, in: Krüper/Pilniok (Hrsg.), Organisationsverfassungsrecht, 2019, S.  49 (50 f.).

38 Vgl. nur Trute, Funktionen der Organisation und ihre Abbildung im Recht, in: Schmidt-Aß-
mann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, 
S.  249 ff.; Schuppert, Verwaltungsorganisation und Verwaltungsorganisationsrecht, in: Voßkuhle 
et al. (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  1, 3. Aufl. 2022, §  17 Rn.  7 ff. m. w. N.

39 Möllers, Verfassungsgebende Gewalt – Verfassung – Konstitutionalisierung, in: v. Bogdan-
dy/Bast (Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht, 2. Aufl. 2009, S.  227 (235 f.); Hailbronner, Tradi-
tions and Transformations, 2015, S.  3.

40 Morlok, Reflexionsdefizite in der deutschen Staatsrechtslehre, in: Schulze-Fielitz (Hrsg.), 
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der Verfassungsorgane“ bisher als rechtswissenschaftliches Desiderat gesehen.41 
Sowohl zur theoretischen Kontextualisierung als auch zur Reflexion der Dogmatik 
soll daher mit dieser Untersuchung ein Beitrag geleistet werden.

Dazu kommt, dass die Aufmerksamkeit der rechtswissenschaftlichen Dogmatik 
wesentlich durch die verfassungsgerichtlich entschiedenen Konflikte gesteuert 
wird. Damit ist eine erhebliche Verengung der behandelten Fragen verbunden. Nur 
ein kleinerer Teil der relevanten Rechtsfragen erreicht überhaupt das Stadium eines 
gerichtlich klärbaren Konflikts. Selbst wenn dies der Fall ist, spielen vielfältige Fak-
toren beim Zugang zu einer gerichtlichen Konfliktlösung eine Rolle. Es müssen 
nicht nur die notwendigen prozessualen Voraussetzungen vorliegen, sondern auch 
gerade eine gerichtliche Konfliktlösung angestrebt werden. Das ist im Recht der 
Politik häufig nicht der Fall, weil damit die zukünftige Kooperation zwischen Klä-
gern und Klagegegnern erschwert würde und überdies andere Konfliktlösungs-
möglichkeiten zur Verfügung stehen. Diese Konstellation führt dazu, dass viele 
Rechtsfragen durch politische Mechanismen bearbeitet werden. Entsprechend ist 
das Organisationsrecht im Allgemeinen und dasjenige der Verfassungsorgane im 
Besonderen eines der Gebiete, das – mit den entsprechenden Folgewirkungen für 
die Rechtswissenschaft – nur zum Teil in der Rechtsprechung verarbeitet wird.42

Zudem bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Verfassungsorganen, in-
wieweit ihr Organisations- und Verfahrensrecht durch das Verfassungsgericht vor-
geprägt wird.43 So sind Kompetenzen und Binnenstruktur des Parlaments unter 
anderem aufgrund der Fragmentierung des Parteiensystems regelmäßig und noch 
verstärkt Gegenstand verfassungsgerichtlicher Auseinandersetzung, weil die Inte-

Staatsrechtslehre als Wissenschaft, 2007, S.  49 (51 ff.); Schönberger, Der „German Approach“, 
2015, S.  34 f., identifiziert ebenfalls verschiedene Reflexionsdefizite in der Staatsrechtslehre. Schär-
fer noch ist der Verfassungsrechtsdogmatik ein „Unvermögen zu staatsorganisationsrechtlicher 
Theoriebildung“ vorgeworfen worden, das zu einem Ausweichen und einer Reformulierung von 
Organisationsrechtsfragen in Grundrechtsfragen führe, s. Lepsius, Rechtswissenschaft in der De-
mokratie, Der Staat 52 (2013), S.  157 (180); ähnlich auch ders., Die maßstabsetzende Gewalt, in: 
Jestaedt et al., 2011, S.  159 (223 f.): Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Staatsor-
ganisationsrecht sei theoriefrei; dagegen Voßkuhle, Die Staatstheorie des Bundesverfassungsge-
richts, in: ders. et al. (Hrsg.), Verabschiedung und Wiederentdeckung des Staates im Spannungs-
feld der Disziplinen, 2013, S.  371 ff.

41 Lepsius, Braucht das Verfassungsrecht eine Theorie des Staates?, EuGRZ 2004, S.  370 (378), 
der eine solche nur für das Verfassungsgericht identifiziert.

42 Schönberger, Der „German Approach“, 2015, S.  34 f.: „Besonders augenfällig sind die da-
durch entstehenden Wahrnehmungslücken im Staatsorganisationsrecht.“; Eifert, Zum Verhältnis 
von Dogmatik und pluralisierter Rechtswissenschaft, in: Magen (Hrsg.), Was weiß Dogmatik?, 
2012, S.  79 (90 f.): Informationsordnung, Organisationsrecht und Beobachtungspflichten als Bei-
spiele für Bereiche, die die Rechtswissenschaft mangels Rechtsprechung bearbeiten sollte.

43 Zwischenbilanzen der Rechtsprechung bei Rauschning, Das parlamentarische Regierungs-
system des Grundgesetzes in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: Starck 
(Hrsg.), Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, 1976, S.  214 ff.; Schneider, Das Parlaments-
recht im Spannungsfeld von Mehrheitsentscheidung und Minderheitenschutz, in: Badura/Dreier 
(Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd.  2, 2001, S.  627 ff.; Heun, Der Parla-
mentarismus im Spiegel der Verfassungsrechtsprechung, Jahrbuch der Göttinger Akademie der 
Wissenschaften 2013, S.  93 ff.
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ressenstrukturen der oppositionellen Fraktionen eine Einschaltung des Bundesver-
fassungsgerichts jedenfalls partiell nahe legen. Nicht zufällig hat sich die einschlä-
gige Rechtsprechung mit der Erweiterung des westdeutschen Parteiensystems 
durch die Grünen und deren Einzug in den Bundestag im Vergleich zu vorherigen 
Jahrzehnten erheblich intensiviert,44 was sich nach der weiteren Ausdifferenzie-
rung des Parteiensystems in der Berliner Republik45 noch verstärkt hat. Wegen der 
kontradiktorischen Grundstruktur des Parlaments liegt ein Fokus auf den Mitwir-
kungsrechten aller Abgeordneten und Fraktionen. Dazu hat auch die prozessuale 
Ausdehnung des Rechtsschutzes im Parlamentsrecht in der Entwicklung in der 
Bundesrepublik beigetragen.46 Trotz des gegenteiligen Anspruchs des Verfassungs-
gerichts47 selbst führt dies zu einer beständigen Verrechtlichung und Einschrän-
kung der parlamentarischen Autonomie.48 Dies liegt daran, dass die Entscheidun-
gen vom Gericht selbst, aber auch von der Verfassungsrechtswissenschaft beständig 
dekontextualisiert werden und man sie als neue abstrakte Regeln formuliert.49 
Schon innerhalb des Parlamentsrechts zeichnen sich damit Schwerpunkte verfas-
sungsgerichtlicher Konfliktlösungen ab, die dann dogmatisch weitgehend verarbei-
tet werden, während andere Bereiche weniger untersucht werden.50 Demgegenüber 
ist die Binnenorganisation der Regierung nur selten und indirekt Gegenstand ver-
fassungsgerichtlicher Verfahren,51 weil hier die Inanspruchnahme des Gerichts eine 

44 Beginnend mit BVerfGE 70, 324 – Haushaltskontrolle der Nachrichtendienste.
45 Überblick zu diesem Phänomen bei Kaiser, Die Organisation politischer Willensbildung: 

Parteien, VVDStRL 81 (2022), S.  117 (123 ff.).
46 Näher Meinel, Selbstorganisation des parlamentarischen Regierungssystems, 2019, S.  169 ff.
47 BVerfGE 114, 121 (160) – Vertrauensfrage II: „Gleichwohl hat das Grundgesetz nur die Kon-

trolle politischer Herrschaft gewollt und nicht die Verrechtlichung des politischen Prozesses.“
48 Vgl. Risse, Rechtsprechung und Parlamentsfreiheit, JZ 2018, S.  71 ff. Auch für die Landesver-

fassungsgerichte kann man eine deutliche Zunahme der Streitigkeiten um organisationsverfas-
sungsrechtliche Fragen des parlamentarischen Regierungssystems feststellen. Die Gründe dafür 
dürften insbesondere in einer dynamischeren Verfassungsentwicklung auf Länderebene, der Eta-
blierung des parlamentarischen Regierungssystems in den fünf neuen Bundesländern sowie eines 
noch variantenreicheren Parteienspektrums liegen.

49 Allgemein zur Dekontextualisierung als Modus der Dogmatik Lepsius, Kontextualisierung 
als Aufgabe der Rechtswissenschaft, JZ 2019, S.  793 ff.; exemplarisch für das Staatsorganisations-
recht Payandeh, Die Neutralitätspflicht staatlicher Amtsträger im öffentlichen Meinungskampf, 
Der Staat 55 (2016), S.  519 (525 f.) mit Bezug auf BVerfGE 44, 125 – Öffentlichkeitsarbeit zur Ver-
allgemeinerung der Entscheidung zur Öffentlichkeitsarbeit der Regierung im Wahlkampf zu 
 einem allgemeinen Neutralitätsgebot; daran anknüpfend auch Krude/Pilniok, Die Äußerungs-
befugnisse von Regierungsmitgliedern, KritV 104 (2021), S.  290 ff.

50 Schönberger, Der „German Approach“, 2015, S.  35, verweist auf das Beispiel der vielbehan-
delten Informationsrechte der Abgeordneten; zu den dogmatischen Konturen etwa Brüning, Der 
informierte Abgeordnete, Der Staat 43 (2004), S.  511 ff.; Kotzur, Informationsansprüche des Parla-
ments im demokratischen Verfassungsstaat, Jura 2007, S.  52 ff.; s. jetzt vor der Hintergrundfolie 
des parlamentarischen Regierungssystems ausführlich Meinel, Selbstorganisation des parlamen-
tarischen Regierungssystems, 2019, S.  235 ff.

51 Die wenigen Entscheidungen, die sich maßgeblich mit der Regierungsorganisation ausein-
andersetzen, sind daher in solchen Konstellationen zustandegekommen, die verfassungsrechtli-
che Ansatzpunkte für oppositionelle Akteure ergaben, vgl. BVerfGE 91, 148 – Umlaufverfahren, 
der eine Verfassungsbeschwerde gegen eine versagte Ausfuhrgenehmigung und deren Ermächti-
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weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit vereiteln würde.52 Dies gilt auch für das 
Zusammenwirken von Bundesregierung und den sie tragenden Fraktionen und 
Parteien, das jenseits der auch rechtswissenschaftlich intensiv diskutierten Zuläs-
sigkeit der Bundestagsauflösung nach einer Vertrauensfrage kaum in verfassungs-
gerichtlich geklärten Konflikten zum Ausdruck kommt. Das Bundesverfassungs-
gericht ist daher nur selten mit spezifischen Aspekten des parlamentarischen Regie-
rungssystems befasst.53 Selbst wenn dieses eine Rolle spielt, werden dessen Cha- 
 rakteristika nur begrenzt in den Entscheidungen aufgenommen.54 Insgesamt führt 
daher die nur ausschnitthafte Rechtsprechung zu einer Fokussierung der Verfas-
sungsrechtswissenschaft auf die dort behandelten Fragen, die dem parlamentari-
schen Regierungssystem und seinen institutionell-organisatorischen Grundlagen 
nicht gerecht wird.

Zu den Leitideen der Untersuchung zählt daher, die Ermöglichung von politi-
scher Herrschaft im parlamentarischen Regierungssystem und damit gleichsam 
den ‚Normalbetrieb‘ stärker in den rechtswissenschaftlichen Blick zu nehmen.55 
Dabei soll ein besonderes Gewicht auf die institutionellen Voraussetzungen der 
Mehrheitsherrschaft im parlamentarischen Regierungssystem gelegt werden.56 
Während das Recht der Oppositionsfraktionen und der Abgeordneten wegen der 

gungsgrundlagen betraf lag sowie die Entscheidung BVerfGE 137, 185 – Bundessicherheitsrat, in 
der der Umfang der parlamentarischen Kontrolle durch die Opposition in diesem Bereich zu klä-
ren war.

52 Plastisch Herzog, Weiße Flecken auf der Karte der Verfassungsjudikatur, in: Hailbronner et 
al. (Hrsg.), Staat und Völkerrechtsordnung, 1989, S.  323 (327 f.): „Eine Chance, die Gewichtever-
teilung innerhalb des Kabinetts durch seine Rechtsprechung zu stabilisieren, dürfte das Gericht 
schon deshalb nicht bekommen, weil ein Bundeskanzler, der sich vor Gericht mit seinen Minis-
tern um deren Loyalität streitet, politisch ein Unding ist.“; ähnlich Dreier/Hermes, GG, 3. Aufl. 
2015, Art.  65 Rn.  14 aE: „Deshalb bleibt auch die Möglichkeit, regierungsinterne Kompetenzab-
grenzungen im Wege des Organstreitverfahrens zu klären, eine theoretische.“

53 Scholz, Staatsleitung im parlamentarischen Regierungssystem, in: Badura/Dreier (Hrsg.), 
FS Bundesverfassungsgericht, Bd.  2, 2001, S.  663 (664) mit Verweis auf BVerfGE 2, 1 (10) – 
SRP-Verbot; 9, 268 (281) – Bremer Personalvertretung; 27, 44 (56) – Parlamentarisches Regie-
rungssystem; 62, 1 (40 ff.) – Bundestagsauflösung I; 67, 100 (129 ff.) – Flick-Untersuchungsausschuss; 
anders Kersten, Parlamentarisches Regierungssystem, in: Herdegen et al. (Hrsg.), Handbuch des 
Verfassungsrechts, 2021, §  11 Rn.  6: Konflikte des parlamentarischen Regierungssystems werden 
nicht nur politisch, sondern auch verfassungsgerichtlich verhandelt.

54 Siehe dazu mit historischem Fokus Cancik, Parlamentarismus vor dem Bundesverfassungs-
gericht, in: Meinel (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bonner Republik, 2019, S.  199 ff.; zur 
Mitwirkung des Bundestags an Angelegenheiten der Europäischen Union unten §  9 IV.

55 Allgemein zur Ermöglichungsfunktion des Verfassungsrechts Möllers, Verfassungsgebende 
Gewalt – Verfassung – Konstitutionalisierung, in: v. Bogdandy/Bast (Hrsg.), Europäisches Ver-
fassungsrecht, 2. Aufl. 2009, S.  227 (235 f.); Hailbronner, Traditions and Transformations, 2015, 
S.  3; siehe auch Veen, Die parlamentarische Regierung zwischen Subordination und politischer 
Führung, APuZ 38/1972, S.  3 (28): „Die Verfassungstheorie richtet ihr Augenmerk vornehmlich 
auf die Beschränkungen und Hemmungen der Staatsmacht, nicht aber auf seine notwendige poli-
tische Handlungsfähigkeit.“ 

56 Plädoyer dafür, die Herstellung von Mehrheiten stärker zu beachten auch bei Lepsius, 
Rechtswissenschaft in der Demokratie, Der Staat 52 (2013), S.  157 (170 f.).
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skizzierten Fokussierung auf Konfliktfälle und Rechtsschutzfragen erhebliche 
Aufmerksamkeit erhalten haben,57 gilt dies für das parlamentarische Regieren nicht 
in gleichem Maße. Ein Grund dafür ist, dass der verfassungsrechtliche Blick aus 
historischen Gründen mehr auf die Begrenzung denn die Ermöglichung von Herr-
schaft gerichtet ist.58 Dies erzeugt allerdings eine funktional nicht gerechtfertigte 
Ungleichheit in der Aufmerksamkeit. Plastisch formuliert Hans Meyer zu dieser 
Perspektive:59

„Das kommt mir aber so vor, als würden sie die Konstruktion eines Autos von der Bremse 
her erklären wollen. […] Die Bremse ist eine im wahren Sinne des Wortes lebenswichtige 
Angelegenheit beim Auto. Aber sie erklärt natürlich das Auto nicht; denn das ist zum Fah-
ren da, nicht zum Bremsen.“

In diesem Sinne soll das parlamentarische Regieren unter dem Grundgesetz näher 
in den Blick genommen werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer institutio-
nell-organisatorischen Perspektive. Damit stellt sich die Frage nach den unter-
schiedlichen Möglichkeiten institutionellen Designs durch (Verfassungs-) Recht. 
Dafür bietet die Institutionentheorie, die unter anderem aus vergleichender Pers-
pektive die politische Institutionen untersucht, einen theoretischen Rahmen, der 
einen Mehrwert für die rechtswissenschaftliche Analyse erbringt.

III. Parlamentarisches Regieren aus  
institutionentheoretischer Perspektive

Das parlamentarische Regierungssystem unter dem Grundgesetz kann unter ganz 
unterschiedlichen Gesichtspunkten untersucht werden.60 In dieser Untersuchung 
liegt der Fokus auf der institutionell-organisatorischen Dimension und deren ver-
fassungstheoretischen und verfassungsdogmatischen Grundlagen. Insoweit sollen 
in der vorliegenden Studie die institutionellen Ausformungen des Regierungssys-
tems unter dem Grundgesetz aus theoretischer Perspektive konkret analysiert wer-

57 Zuletzt insbesondere Ingold, Das Recht der Oppositionen, 2015. Die Opposition dürfte 
auch leichter rechtswissenschaftlich zu beobachten sein, da sie über verfassungsrechtlich fundier-
te Minderheitenrechte verfügt, während das Verhältnis von Parlamentsmehrheit und Regierung 
stärker auch von informellen Mechanismen der Mitsteuerung geprägt ist.

58 Die für das deutsche Regierungssystem wichtige Einbettung in die bundesstaatliche Struk-
tur kann hier nicht systematisch, sondern nur punktuell berücksichtigt werden; vgl. zum Problem 
Lehmbruch, Parteienwettbewerb im Bundesstaat, 3. Aufl. 2000, insbes. S.  65 ff., 134 ff. sowie die 
Referate von Dolzer und Sachs, Das parlamentarische Regierungssystem und der Bundesrat, 
VVDStRL 58 (1999), S.  7 ff., 39 ff.; s. ferner Gusy, Das parlamentarische Regierungssystem und der 
Bundesrat, DVBl.  1998, S.  917 ff.

59  Diskussionsbemerkung von Meyer, Das parlamentarische Regierungssystem des Grundge-
setzes, VVDStRL 33 (1975), S.  177.

60 Vgl. für einen ideengeschichtlichen Ausgangspunkt Meinel, Selbstorganisation des parla-
mentarischen Regierungssystems, 2019, S.  37 ff.
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–  Ressortverteilung 59
–  Stabilitätsmechanismen 571
–  Verhältniswahlrecht, Notwendigkeit 

von ~en 142
Koalitionsvereinbarung
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leitungsamt 405
Kompetenzkonflikt durch Ressort-

zuschnitt 224
Komplexitätsreduktion
–  durch Fraktionen 350
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–  Teilnahme an Plenar-  und Ausschuss-
sitzungen 420

Ministerialverwaltung
–  Aufgaben der ~ 52, 226
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–  Antrag 155
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unfähigkeit 455
–  durch Misstrauensanträge 155
Öffentlichkeit
–  Ausschusssitzungen 259
–  Parlamentsplenum 440
Opposition
–  Alternativfunktion der ~ 82, 217
–  Anspruch auf Beratung von Gesetzes- 

initiativen 463
–  Missbilligungsvotum, Antrag der ~ 160
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332, 341, 439, 448, 513
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–  Ressorteinteilung 213
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Organisationsrecht 127
Organisationsverfassungsrecht
–  Bedeutung des institutionellen Wandels 

für das ~ 137
–  Europäischer Rat, Autonomie der 

Mitglieder 522
–  Europäisierung im ~ 491
–  Gesetzesvorbehalt für Ressorteinteilung  

213
–  im GG 93
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~ 51
–  Konkretisierung des ~s durch die GO 

BReg 109
–  Kontextabhängigkeit des ~s 312, 314
–  Organstreitverfahren 133
–  parlamentarisches Regieren im ~ 572
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nen 334
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–  Rolle der Regierung im parlamentari-
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rung 563
–  Verhaltenskoordinierung statt Konflikt-

orientierung 133
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Konflikt im ~ 132
–  Vertrauensantrag 379
Österreich
–  Minister, Einfluss auf Kabinettstages-

ordnung 301
–  Regierungsvorstellung im Parla-

ment 280
–  Ressortzuschnitt durch Gesetz 218

Parlament
–  ~sorgane 345
–  Arbeitsteilung 567
–  Auflösung des ~s 383
–  Beschleunigung des Entscheidungs- 

prozesses 455
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für Grundstrukturen 339
–  Budgetrecht 467

–  Entgegennahme des Amtseids 275
–  Europaausschuss 503, 512
–  Europapolitik des ~s 511
–  Funktionen des ~s 573
–  Kontrolle der Regierung 540
–  Mitwirkung in EU-Angelegenhei-

ten 524, 540
–  Regierungsbank im ~ 282
–  Ressorteinteilung, Einfluss 223
–  Ressorteinteilung, Kompetenz 179, 214
–  Stellungnahmen in europäischen 

Angelegenheiten 543
–  Zutritts- und Rederechte der Regie-

rung 287
Parlamentarischer Staatssekretär 398
–  Aufgaben 400, 404, 405
–  Ausschussbeteiligung 406
–  Befragung im Parlament 291
–  Einrichtung und Besetzung des 

Amtes 400
–  Entlassung des ~n ~s 401
–  Fraktionsarbeitskreis, Mitarbeit im 419
–  Fraktionseinbindung 405
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–  Rechtsnatur 399
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–  Verantwortlichkeit, parlamentarische  

409
–  Verfassungsvorbehalt der Einrichtung 

des Amtes 399
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Parlamentarischer Staatssektretär
–  im Rat der Europäischen Union 530
Parlamentarisches Regierungssystem
–  nicht-rechtliche Regeln 122
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Parlamentarismus 572
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Arbeitsteilung 49
–  negativer ~ 143
–  positiver ~ 140, 143, 159, 559
–  positiver und negativer ~ 84, 152
–  rationaler ~ 439
–  Theorie des ~ 6
Parlamentsorganisation
–  Agendakontrolle 241
–  Ausschusszuschnitt 243
–  Spiegelbild zur Ressortorganisation 244
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Parlamentspräsident
–  Abstimmungsreihenfolge, Bestimmung 

durch den ~en 475
–  Eid, Entgegennahme 331
–  Hausrecht, Ältestenratsitzungen 448
–  Misstrauensvotum, Aufsetzung 157
–  Ordnungsmaßnahmen gegen Nichtmit-

glieder 289
–  Vereidigung der Regierungsmitglieder 

durch den ~en 275
Parlamentsverwaltung
–  und europäische Angelegenheiten 515
–  Verbindungsbüro in Brüssel 515
Parlamentsvorbehalt 68, 534, 546
Partei
–  Binnenorganisation, Notwendigkeit 63
–  direkte Demokratie in der ~ 118
–  Einfluss des Regierungssystems auf 

~en 76
–  Gatekeeper, ~en als 77
–  innerparteiliche Demokratie 414
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auf ~en 75
–  Kandidatenaufstellung 120
–  Komplexitätsreduktion durch Program-

me 38
–  Professionalisierung, sinkende Mitglie-

derzahlen der ~en 81
–  Regierungsbildung, ~en als Akteu-

re 164
–  Schnittstellen zur Fraktion 413
–  Selektion von Regierungsmitgliedern 

durch die ~ 392
–  Spitzenkandidat 119
Parteiensystem 79
–  Fragmentierung des ~s 3, 7, 47, 58, 77, 

80, 194, 378
–  Konfliktlinien 38
–  Veränderungen des ~s 79
Parteienwettbewerb
–  Anpassung an den ~ durch Selbstorga-

nisation 63
–  Anreiz zur Nutzung informeller 

Mechanismen 552
–  Einfluss des Regierungssystems auf den 

~ 76
–  Europapolitik, Bedeutung im ~ 514, 553
–  interne Geschlossenheit als Notwendig-

keit 119, 124, 360

–  Mehrheitswahlsystem, Einfluss auf den 
~ 44

–  Veränderung des ~s 3
–  Verhältniswahlrecht, Einfluss auf den 

~ 37
Parteivorstand
–  Abgeordnete im ~ 413
–  Fraktionsleitungsmitglieder im ~ 414
–  Mitgliedschaft kraft Satzung 414
–  Regierungsmitglieder im ~ 417
Partizipation
–  ~sansprüche von Parteimitgliedern 81, 

118
–  fraktionsinterne ~ 340, 357, 375
–  Parteien als Mediäre 38
–  Verbesserung durch Wahlprogram-

me 361
Pfadabhängigkeit
–  Agendakontrolle des Parlaments 560
–  Ältestenrat 443
–  durch Erstinterpretation von Nor-

men 130
–  Führungsfunktion der Regierung im 

Regierungssystem 442
–  Kanzleramt, Ressortfunktionen 322
–  Koalitionsvereinbarungen 188
–  nicht-rechtliche Regelsysteme, hohe 

~ 65
–  Organisationskompetenzen der 

Regierung 224
–  Regierungssystem der Europäischen 

Union 491
–  Ressortorganisation 232
–  Ressorts mit europapolitischen 

Funktionen 507
–  Vizekanzler 327
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–  Grenze zur Verwaltung 516, 538
–  Teilsystem der Gesellschaft 99
politische Kultur
–  Abstimmungsniederlagen, Vermeidung 

von 360
–  Grenzen der Kabinettsgröße 227
–  Gubernativdominanz im Parlament 542
–  Koalitionsbruch 199
–  Kompatibilität von Mandat und 

Kabinettsposten 391
–  Kompatibilität von Minister- und 

Parlamentsamt 396
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–  Kompromissbereitschaft 170, 172
–  Konsensorientierung 362, 451, 458, 499
–  Minderheitsregierungen 48
–  Proportionalitätsgedanke 141
–  Regierungsbildung 163, 169
–  Sitzordnung als Ausdruck 282
–  Unterschied zu nicht-rechtlichen 

Normen 123
–  Verhältniswahlsystem 206
–  Wandel 2
präsidentielles Regierungssystem
–  Autonomie des Parlaments 438
–  Fraktionsgeschlossenheit 364
–  Merkmale 40
–  monokratische Regierung 292
Professionalisierung
–  Ausschüsse 248
–  Tagesordnungserstellung im Ältesten-

rat 442
Projektgruppen, interministerielle 330
Projektgruppe Regierungs- und Verwal-

tungsreform 227
Proportionalität
–  Ausschussbesetzung 256
–  demokratische Voraussetzung im 

Wahlrecht 36
–  eingeschränkte ~ im Mehrheitswahl- 

system 44
–  Einschränkung zugunsten der Regie-

rungsstabilität 46
–  Kabinettsausschüsse, Besetzung 310
–  Konflikt mit Zurechenbarkeit von 

Regierungshandeln 45
–  Prinzip parlamentarischer Selbstorgani-

sation 442
–  Redezeiten im Parlament 453
–  Teil der politischen Kultur 141

Querschnittsthemen
–  Befassung mehrerer Ausschüsse 246
–  Europapolitik 505, 512
–  Fraktionsarbeitskreise für ~ 264
–  Referate im Kanzleramt für ~ 325
–  tendenzielle Ausblendung von ~ durch 

sektorale Organisation 268
–  Vetorechte einzelner Minister im 

Kabinett 302

Rat der Europäischen Union
–  Autonomie der Vertreter im ~ 540
–  dreistufiges Entscheidungssystem 497
–  Enthaltung bei interner Uneinigkeit 531
–  Entscheidungsmodi 499
–  formelle Mitwirkung des Parla-

ments 542
–  Funktionen 496
–  informierte Mitwirkung des Parla-

ments 536
–  Minister, Stellung im ~ 529, 537
–  Notbremsenmechanismus 533
–  parlamentarische Stellungnahme 534, 

537, 546
–  Staatssekretäre als Vertreter im ~ 530
–  Struktur 497
–  Vorbereitungsgremien 498
–  Vorbereitungsgremien, Besetzung und 
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–  Weisungen des Kabinetts an Verteter im 

~ 531
–  Weisungsrecht des Kanzlers gegenüber 
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Rederecht
–  der Regierung 287, 454
–  der Regierung, Änderungsanträge 471
–  der Regierung im Ältestenrat 448
–  Regierungserklärungen 281, 528
–  von Abgeordneten 255, 452
–  von Parlamentarischen Staatssekretären 
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–  ~sbildung unter dem GG 140
–  ~sstabilität 570
–  Agendakontrolle im Parlament 365
–  Befragung der ~ im Parlament 290
–  Berichte der ~ über Europapolitik 513
–  Einfluss der ~ im Parlament 438
–  Entscheidungsverfahren 186
–  Europapolitik der ~ 504
–  Europapolitik der ~, Verfassungs- 

vorgaben 503
–  Europaressort, Vorschlag 505
–  Funktionsfähigkeit der ~ als Kollegial-

organ 228
–  Informationspflichten, interne 522
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–  interministerielle Koordination 329
–  interne Fragmentierung der ~ 567
–  interne Kontrolle über Ausschüsse 250
–  interne Kontrolle, wechselseitige 185, 

250, 410, 507
–  interne Koordination 307, 310, 521, 556
–  Kontrolle der ~ durch das Parla-

ment 540
–  Leitbild, verfassungsrechtliches 574
–  Mehrparteien~ 58
–  Reform der Organisationsprinzipi-

en 567
–  Ressorteinteilung 180
–  Stellung der ~ im Regierungssystem 273
–  Verhältnis der ~ zu den regierungs-

tragenden Fraktionen 377, 561
–  Verantwortlichkeit gegenüber Bürgern  
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–  Zutritts- und Rederechte im Parla-

ment 287
Regierungsbank 409
Regierungsbildung
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–  Begriff, Kritik 163
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–  Fraktionen, Rolle in der ~ 164
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–  Informalität 162
–  Kabinettsbesetzung 178
–  Landesregierungsmitglieder, Beteili-

gung 165
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–  Parteien, Rolle in der ~ 164
–  Verfassungspraxis 201
–  Verrechtlichung des Prozesses der ~ 203
Regierungsentwurf 295
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sen 419
–  Gründe für Dominanz 462
–  Häufigkeit 300
Regierungserklärung
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–  Normierung der ~ 528
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–  verfassungsrechtliche Regelung 280
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Rates 528
–  während der Wahlperiode 280
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–  Begriff der ~ 32
–  Besonderheiten in der Europapolitik  
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–  Geschlossenheit der ~ 562
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~ 413
Regierungsfraktionen
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Regierungsorganisation
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nen 247
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–  Ausschussbesetzung 368
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dung 50
–  Grundprinzip der Verfassung 49
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nen 358
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sche Staatssekretäre 419
Ressortorganisation
–  Binnenorganisation der Ministerien 239
–  Festlegung der ~ 179, 238
–  geschichtliche Entwicklung 271
–  Gesetzesvorbehalt 214
–  Kompetenz durch Haushaltsrecht 218
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